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Protokoll zur Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung sowie 
Bau- und Ordnungsangelegenheiten in der Gemeinde Velgast  
am 15.11.2022 
 

Beginn: 18:30 Uhr          Ende: 22:10 Uhr 
Ort: Feuerwehrgerätehaus 
 
Anwesend: 
Herr Andreas Tanschus 
Herr Ulf Witting  
Herr Bernd Stahl 
Herr Peter Fürst 
Herr Dr. Gerd Albrecht 
Herr Harald Kuhn  
Herr Dirk Splettstößer 
Frau Doreen Edelmann   
 
Nicht anwesend: Herr Ralf Berner  
Gäste: Herr Bürgermeister Griwahn  

Frau Lisa Andresen, Landkreis Vorpommern-Rügen, 
Projektleiterin chance.natur 
Herr Gall, Herr Kromminga, Einwohner Gemeinde 
Herr Maik Groß, Herr Tews, FFW Velgast 

 
Mitarbeiter der Verwaltung:  Frau Kemsies, Protokollantin 
      Herr Prieß, Ordnungsamt 
      Frau Wegert, Friedhofswesen 
Sitzungsverlauf: 
I. Öffentlicher Teil 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Einladung 
2. Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung 
3. Bestätigung der Sitzungsniederschrift der Sitzung vom 04.10.2022 
4. Einwohnerfragestunde 
5. Vorstellung Naturschutzgroßprojekt Vorpommersche Waldlandschaft  
6. Beratung zur Erweiterung der Urnengemeinschaftsanlage auf dem 

gemeindlichen Friedhof in Velgast 
7. Sachstandsmitteilung zu laufenden Bauvorhaben  
 
II. Nichtöffentlicher Teil 
8. Protokollkontrolle 
9. Beratung zu Bauangelegenheiten 
10. Beratung zu Grundstücksangelegenheiten 
11. Beratung zu Vorkaufsrechtverzichten 
12. Information zum Krisenplan der Gemeinde Velgast 
13. Anfragen / Sonstiges 
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I. Öffentlicher Teil 
 
TOP 1: Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 
der Einladung 
Herr Tanschus eröffnet die Sitzung und stellt an die 
Ausschussmitglieder die Frage, ob die Ladung ordnungsgemäß 
zugegangen ist. Dieses wird bejaht.  
Von den 9 Ausschussmitgliedern sind 8 zur Sitzung anwesend. Durch 
die ordnungsgemäße Ladung und die Anwesenheit von mehr als der 
Hälfte der Ausschussmitglieder ist die Arbeitsfähigkeit des 
Ausschusses gegeben. 
 
TOP 2: Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung 
Herr Tanschus stellt die Anfrage, ob zu der vorliegenden 
Tagesordnung Änderungsanträge gestellt werden. Dieses ist der 
Fall. Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Fassung wie folgt 
verändert. 
 
TOP 8 Beratung über das Beleuchtungsregime der kommunalen 
Beleuchtungsanlage der öffentlichen Straßenbeleuchtung 
 
TOP 10.1. Allgemeine Bauangelegenheiten 

- Änderung der textlichen Festsetzungen in der Satzung zur 
Baumart der Bepflanzung des 3. Erschließungsabschnittes (EA) 
als Straßenbegleitendes Grün 

- Vergabe eines Straßennamens für die Planstraße C  

im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 2, „Bussiner Weg“ in 
Velgast, 3. EA 
 
Beschlussentwurf: 
Der Bauausschuss der Gemeinde Velgast beschließt die Tagesordnung 
mit folgenden Änderungen: 
 
TOP 8 Beratung über das Beleuchtungsregime der kommunalen 
Beleuchtungsanlage der öffentlichen Straßenbeleuchtung 
 

TOP 10.1. Allgemeine Bauangelegenheiten 

- Änderung der textlichen Festsetzungen in der Satzung zur 
Baumart der Bepflanzung des 3. Erschließungsabschnittes (EA) 
als Straßenbegleitendes Grün 

- Vergabe eines Straßennamens für die Planstraße C  

im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 2, „Bussiner Weg“ in 
Velgast, 3. EA 
 
Abstimmung: 
Ja:   8  Nein:  0  Enthaltung: 0 
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TOP 3: Bestätigung der Sitzungsniederschrift der Sitzung  
vom 04.10.2022 
Die Niederschrift der Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde 
Velgast vom 04.10.2022 ist Anlage A I der Arbeitsvorlage.  
 
Beschlussentwurf: 
Der Bauausschuss der Gemeinde Velgast billigt die Niederschrift der 
Sitzung vom 04.10.2022 voll inhaltlich / mit folgenden Änderungen: 
 
Abstimmung: 
Ja:   7  Nein:  0  Enthaltung: 1 
 
TOP 4: Einwohnerfragestunde 
Von den anwesenden Einwohnern werden keine Anfragen an den BA 
gestellt.  
 
TOP 5: Vorstellung Naturschutzgroßprojekt Vorpommersche 
Waldlandschaft   
Vorstellung des Sachstandes des Naturschutzgroßprojektes und 
Beratung über die zukünftige Zusammenarbeit der Akteure im 
Projektgebiet von Frau Lisa Andresen, Landkreis Vorpommern-Rügen, 
Projektleiterin chance.natur;  die PowerPoint-Präsentation wird 
Anlage dieses Protokolls.  
 
Frau Andresen informiert allgemein über das Projektgebiet, 17 
Städte und Gemeinden sind auf einer Fläche von 507 km² mit vielen 
weiteren Interessenvertretern vereint.  
 
Ziel ist es, die in der Regionalen Partnerschaft gebündelten 
Kompetenzen, u.a. Land- und Forstwirte, Kommunen, Touristiker in 
neue Strukturen über das Ende des Projektes hinaus zu erhalten und 
davon zu partizipieren.  
Deshalb wird Frau Andresen in den nächsten Wochen in allen Kommunen 
des Projektgebietes vorsprechen und für eine weitere 
Zusammenarbeit in diesem Interessenverbund werben.  
Nach Abschluss der Ausführungen werden von den anwesenden 
Einwohnern und Bauausschussmitgliedern gestellt. Abweichend von 
der Geschäftsordnung räumt Herr Tanschus auch den Einwohnern 
Rederecht ein.  
 
Herr Tanschus fragt nach der Art der Unterstützung der Gemeinden 
durch das Projekt, finanziell, planerisch, beratend. 
Frau Andresen sieht sich in der beratenden und vermittelnden 
Funktion. In der Lenkungsgruppe sind Vertreter aller im 
Projektgebiet agierenden Interessengruppen mit großer 
Fachkompetenz vertreten;  es geht um Interessenausgleich und 
Nutzung der in den letzten Jahren gewachsenen Vernetzung; diese 
vorhandenen Strukturen sollten für die Region über das Projektende 
2025 hinaus erhalten bleiben;  
Die Projektleitung sieht sich insbesondere in der beratenden 
Funktion, u.a. Hilfe bei der Erstellung von Fördermittelanträgen 
und in der Vermittlerrolle zwischen Gemeinden und Behörden. 
Als Handlungspapier einer zukünftigen Verstetigung wurde eine 
Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die mehrere Modelle 
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betrachtet, einen Landschaftspflegeverband, Naturpark und 
Regionalpark. Dieser Prozess ist langwierig, Voraussetzung ist 
aber, dass alle Akteure sich weiter für die Region engagieren 
wollen.  
 
Herr Kromminga ergänzt, dass alle Nachfolgemodelle neben den 
finanziellen Ausstattungen auch den einzelnen Interessen gerecht 
werden müssen. Die Landwirte sind grundsätzlich bereit, im Projekt 
mitzuwirken, dazu muss die Freiwilligkeit oberste Prämisse 
bleiben. Die Mehrheit der Landwirte lehnt einen Naturpark ab, der 
sie aus ihrer Sicht in ihren Möglichkeiten des Nutzens ihres 
Eigentums stark einschränkt.    
 
Frau Andresen stellt klar, dass der Naturpark für die 
Bewirtschaftung keinerlei Einschränkungen vorsieht, eher ordnende 
Funktionen hat. Der Naturpark kann dafür genutzt werden, sich als 
Region zu vernetzen. Die Diskussion darüber wird alle Beteiligten 
in der Gemeinde zukünftig begleiten. 
 
Herr Dr. Albrecht weist auf die Gleichberechtigung aller 
Interessengruppen hin, u.a. Tourismus, Naturschutz, 
Landwirtschaft, Forst, Gemeinde.  
Der Naturpark ist in seinem Verständnis eine Chance für die Region, 
Forst- und Landwirtschaft, Natur zu erleben, ein Erhalten durch 
nutzen, kein Mehr an Schutzstatus.  
Davon nicht überzeugt sind die Vertreter der Landwirtschaft und 
des Naturschutzes selbst; das Land müsste die Kosten für den 
Naturpark übernehmen. Fest steht, dass 2024 das Projekt in 
Verantwortung des Bundes endet und bis dahin eine 
Nachfolgestruktur für die Region geschaffen werden sollte, die das 
Projekt für die Zukunft verstetigt.  
 
Herr Witting sieht ebenfalls die Gefahr, dass durch einen Natur- 
oder Regionalpark zuerst noch auf freiwilliger Basis dann in den 
gebildeten Strukturen dazu genutzt wird, um Schutzgebiete per 
Verordnung oder Gesetz auszuweisen, die die Landwirte in der 
Bewirtschaftung stark reglementiert.  
 
Schon heute gibt es genug Schutzgebiete, die direkt auf die in 
diesen Bereichen wirtschaftenden Landwirte durchschlagen, unter 
anderem Natura 2000, Vogelschutzgebiet, FFH… Durch das Verbot des 
Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln, Düngereinsatz sind die Bauern 
schon heute stark eingeschränkt, der Vertrauensschutz ist aus 
seiner Sicht aufgebraucht und die Folgen für die zukünftige Nutzung 
des Bodens sind nicht absehbar. Aus seiner Sicht fehlt es an der 
Akzeptanz der Einwohner, weil das Projekt nicht bei den Menschen 
angekommen ist, die Einwohner nicht mitgenommen wurden.   
 
Aus Sicht aller Beteiligten macht die Weiterführung der Regionalen 
Partnerschaft nur Sinn, wenn die Akzeptanz in der Bevölkerung 
erhöht und somit eine Transparenz geschaffen wird, die die 
formulierten Ziele, Schaffung Lebensgrundlage, 
Kulturlandschaftspflege, Schutzkonzepte, hier insbesondere 
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Naturerlebnispfade, Waldhabitate, mit den Menschen gemeinsam 
getragen werden.  
Herr Griwahn bestätigt das unbedingte Erfordernis, die Menschen, 
die hier leben in dem Projekt mitzunehmen. Die Schwierigkeit 
besteht darin, einen Ausgleich der Interessen auf der Basis von 
Freiwilligkeit zu bewirken. Er kennt einige Gemeinden, die nach 
Auslaufen des Projektes die Zusammenarbeit beenden werden, die 
Gemeinden haben in den letzten Jahren von der Projektförderung 
nicht partizipieren können.  
Die Lenkungsgruppe schlägt als zukünftige Organisationsstruktur 
die Bildung eines Landschaftspflegeverbandes vor, dieser soll 
durch die Landwirtschaft finanziert werden.  
Die Regionale Partnerschaft muss durch aktives Handeln der im 
Projektgebiet lebenden und arbeitenden Menschen getragen werden, 
nicht übergestülpt und fremd gesteuert.  
 
Herr Dr. Albrecht sieht im Naturpark die Chance, die 
Kulturlandschaft in der jetzigen Form durch Nutzung zu erhalten, 
das sollte natürlich nicht zu Lasten einzelner Interessengruppen 
gehen. Wichtig ist, die Identifikation aller Agierenden mit der 
Region, deren Aushängeschild der Schreiadler ist, zu befördern. 
Dabei müssen Gleichberechtigung und Freiwilligkeit die Grundlage 
der zukünftigen Zusammenarbeit sein. Wichtig ist, über die 
Organisationsform der Verstetigung mit allen Akteuren in den 
nächsten Monaten im Gespräch zu bleiben.  
 
Frau Andresen verweist auf die nächsten Schritte in der 
Lenkungsgruppe, die da sind, sich zu Handlungsfeldern und Zielen 
der zukünftigen Zusammenarbeit über das Jahr 2024 weiter 
auszutauschen und mit dem Landkreis und dem Land über die 
Finanzierung weiter zu verständigen. Das Projektbüro beim LK steht 
für einen konstruktiven Austausch immer zur Verfügung und sieht 
sich als Moderator aller Beteiligten.  
 
Frau Andresen und Herr Kromminga verlassen die Sitzung des BA.  
 
TOP 6: Beratung zur Erweiterung der Urnengemeinschaftsanlage auf 
dem gemeindlichen Friedhof in Velgast 
 
Grundlagen:  

• § 22 Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern 
 
Begründung:  
Die anonyme Urnengemeinschaftsanlage (UGA ohne Grabplatte) wird 
demnächst voll belegt sein, so dass eine neue UGA hergestellt 
werden muss.  
 
Die neue Anlage soll sich optisch an die bereits vorhandenen 
Gräberfelder anpassen und gleichzeitig durch einen breiten 
Rasenstreifen, bepflanzt mit je 1 Solitärbaum (Buche), 
gestalterisch von der bisherigen UGA aufgewertet werden. Eine 
grobe Skizze liegt als Anlage A 2 der Arbeitsvorlage bei. Mit den 
Bauarbeiten der UGA soll 2023 begonnen werden.  
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Die Baumaßnahme wird durch a) den Wirtschaftshof oder b) durch 
eine Firma ausgeführt.  
 
Sollte der Wirtschaftshof mit der Anlegung der UGA beauftragt 
werden, so würde noch in diesem Jahr Material für die Baumaßnahme 
gekauft werden. Im Haushaltsplan sind derzeit noch 14.000,00 € im 
laufenden Jahr geplant. Für die Maßnahme im Jahr 2023 wurden in 
der Haushaltsplanung 15.000,00 € berücksichtigt.  
 
Zu diesem TOP ist Frau Wegert als zuständige Mitarbeiterin des 
Amtes FR anwesend und führt nachfolgend aus. 
 
Die UGA ist 25 Jahre alt, bei durchschnittlich 25 Beisetzungen im 
Jahr muss im Jahr 2023 eine neue Anlage geschaffen werden.  
Bereits im Jahr 2022 war dafür ein HHA in Höhe von 15.000 € 
vorgesehen, bei entsprechender Übereinkunft mit dem BA heute 
könnte der HHA aus 2022 für Materialkäufe verwendet werden.  
Mit der Ausweisung würde eine Kapazität für die nächsten 20 Jahre 
vorgehalten werden.  
 
Der Urnenplatztourismus ist nach wie vor ein Thema, die Belegung 
der letzten Jahre stellt sich dabei wie folgt dar:  
 
Beisetzungen auf der UGA 
2017     20 Urnen      2019     24 Urnen      2020   20 Urnen 
2018     35 Urnen      2020     20 Urnen      2021   25 Urnen 
 
In 2022 wurden bis dato 22 Beisetzungen registriert.  
 
Frau Wegert stellt einen Entwurf zur Nutzung der Grünfläche 
anschließend an die vorhandene UGA vor. Die Fläche wird eine Größe 
von 400 qm aufweisen, soll die eckige Form der bereits vorhandenen 
UGA aufnehmen und somit eine gewisse Symmetrie erkennbar werden.  
 
Dabei geht sie auf das Erfordernis von Wegen, Anpflanzung von 
Hochstämmen als eine Möglichkeit der Anlage von 
Urnengemeinschaftsanlagen, Ausgleich von Höhenunterschieden in der 
Fläche ein.  
 
Eine weitere Frage ist, ob die Leistungen an Firmen vergeben werden 
oder durch den Wihof der Gemeinde ausgeführt werden sollen? 
 
Der BA stimmt den Vorschlägen der Verwaltung zur Möblierung, hier 
insbesondere die Anordnung von Bäumen, der UGA grundsätzlich zu; 
der Ausweisung der Fläche in Verlängerung der bestehenden UGA wird 
gebilligt, es wird auf die eckige Form abgestellt; Gründe sind der 
effektivere Unterhalt und das Aufgreifen der bereits vorhandenen 
Gestaltungselemente. 
 
Der HHA aus 2022 soll für Materialbeschaffungen verwendet werden, 
die Ausführung soll durch den Wihof im Jahr 2023 erfolgen; eine 
konkrete zeitliche Einordnung wird nicht vorgenommen, in der 
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Ausführung der Arbeiten sollen die MA des Wihof selbst über Zeit 
und Umfang der Arbeiten entscheiden können. 
 
Die Frage nach der Wiederbelegung ausgelaufener aktiver UGA 
beantwortet Frau Wegert mit den Schwierigkeiten der Bergung der 
vorhandenen Urnen, die sind nach 20 Jahren Liegezeit noch 
vorhanden, und den Umgang mit der Kapsel mit der Asche im Inneren 
der Urnen. 
 
Frau Wegert wird beauftragt, die Hinweise des BA in den 
vorliegenden Entwurf einfließen zu lassen; der angepasste Entwurf 
der UGA ist dem BA mittels einer Skizze zur nächsten Sitzung des 
BA zur Kenntnis zu geben.  
 
Frau Wegert verlässt die Sitzung des BA.  
 
Beschlussempfehlung: 
Der Bauausschuss der Gemeinde beschließt die Erweiterung der 
anonymen Urnengemeinschaftsanlage (UGA ohne Grabplatte) 
entsprechend der Anlage 1. Die Bauausführung soll durch a) den 
Wirtschaftshof b) eine Firma erfolgen.  
 
 
TOP 7: Sachstandsmitteilung zu laufenden Bauvorhaben  
Sachstandsmitteilung zu laufenden Bauvorhaben  

a) Errichtung eines touristischen Informationszentrums Basilika 
St. Jürgen in Starkow (Bautenstand)  

Herr Dr. Albrecht führt zum Vorhaben in Vertretung der Bauherrin 
wie folgt aus:  
die Arbeiten an der Stahlkonstruktion im Dachraum der Kirche sind 
abgeschlossen; der Aufsatz wird derzeit in den Betriebshallen des 
AN verzinkt und pulverbeschichtet, das Aufsetzen des Reiters ist 
für den 09.12.2022 geplant.  
An der Giebelfront wurden Farbmuster nach dem Befund von 1820 
(Klassizismus) aufgebracht, weisser Stuck und dunkelroter 
Backstein; die Entscheidung der Denkmalpflege steht noch aus. 
 

b) Information zum Stand der Umsetzung Bauvorhaben M 110 
Bauvorhaben Düwelsdamm 

Ingenieurtechnische Begleitung: MIV Schwerin, NL Stralsund 
Baubetrieb: Badke Baustoffe GmbH 
Baubeginn: 03.05.2021; Fertigstellung: Ende 2022 
Bautenstand: die Arbeiten wurden zum 20.09.2022 im Abschnitt des 
Waldes bis Bauende wieder aufgenommen; Beginn der Herstellung der 
Betonspurbahn am 27.09.2022, Fehlen der Vollflächen, durch das 
STALU wurde Baufirma in Verzug gesetzt; Fertigstellung muss 
zwingend 2022 erfolgen (Kassenmittel aus 2022); 
 
 

c) Sachstand Vorbereitung BOV Altenhagen M203/M204 
Wegebau/Beleuchtung Parkstraße 

Durch das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege wurde der 
Denkmalwert für das Vorhaben “Gutspark mit gärtnerisch gestaltetem 
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Vorplatz mit Teich und Ornamental Farm in Altenhagen überprüft und 
bestätigt; bei der Parkanlage in Altenhagen handelt es sich um 
einen Landschaftspark, der zusammen mit dem gärtnerisch 
gestalteten Vorplatz mit Teich und der an den Park südöstlich 
anschließenden Ornamental Farm einen Denkmalwert besitzt und aus 
geschichtlichen und gartenkünstlerischen Gründen zu erhalten ist. 
  
Für die Gemeinde als Bauherrin bedeutet die denkmalpflegerische 
Neubewertung, dass die Vorbereitung der Wegebaumaßnahmen ruht, 
Grund dafür, dass im Verfahren die ausführliche 
Denkmalwertbegründung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen 
wird.  
Diese hat maßgebliche Auswirkungen auf die Gestaltung der 
Ausführung des Wegebaus. Der Bewilligungszeitraum für die 
Fördermittel endet am 30.04.2023. 
Der BA ist der Auffassung, dass nicht auf die Begründung der 
Denkmalpflege gewartet werden kann. Die Entwurfsplanung der 
Baumaßnahme ist voranzutreiben und den Behörden zur Zustimmung 
vorzulegen. 

 
TOP 8: Beratung über das Beleuchtungsregime der kommunalen 
Beleuchtungsanlage der öffentlichen Straßenbeleuchtung 
 
Die Gemeinde Velgast betreibt in fast allen Ortsteilen entlang 
kommunaler Verkehrsflächen und Gehwege ein öffentliches 
Straßenbeleuchtungssystem.  
Im Jahr 2020 wurde durch Bauausschuss und Gemeindevertretung 
folgendes Schaltregime beschlossen: 
 

  
vom 16.08. bis 30.04. des 
Jahres 

Abschaltung der 
Beleuchtungssysteme von 0.30 
Uhr bis 4.30 Uhr 
 

vom 01.05. bis 15.08. des 
Jahres 

Komplettabschaltung der 
gesamten Straßenbeleuchtung 
 
Ausnahmsweise die 
Straßenbeleuchtungen in den 
Straßenzügen Straße der 
Einheit/ Ernst-Thälmannstraße 
(OD L 212 Velgast; hier wurde 
bereits jeder zweite Lichtpunkt 
vom Netz genommen, so dass nur 
jede zweite in der Nacht 
durchbrennt;  
 

 
 
 
Aufgrund der allgemein angespannten Situation der 
Energieversorgung und den ab 01.01.2023 zu erwartenden preislichen 
Veränderungen, der Vertrag zur Lieferung von Energie wurde zum 
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31.12.2022 durch die E.on aufgekündigt, sind zwingend 
Energieeinsparpotentiale zu nutzen, um den Verbrauch und damit den 
finanziellen Aufwand für die Gemeinde zu senken. 
 
Der Bauausschuss hat auf seiner Sitzung am 04.10.2022 zu dieser 
Thematik folgende Beschlussempfehlung erarbeitet: 
 
Für die Ortsteile: 
Komplettabschaltung: von 22.30 Uhr bis 5.00 Uhr  
 
Für Velgast:  
Komplettabschaltung: von 22.30 Uhr bis 4.30 Uhr 
Die bisherige Regelung (jeder 2. LP im Dauerbetrieb) für die OD L 
212, Ernst-Thälmannstraße und Straße der Einheit, wird 
beibehalten. 
 
Für alle Ortsteile und Velgast gilt darüber hinaus:  
Jeder 2. Lichtpunkt wird vom Netz genommen; ausnahmsweise kann bei 
kritischen verkehrlichen Situationen (z.B. Kreuzungen, 
Buswarteaufstellflächen) davon abgewichen werden;  
Herr Kuhn als Mitglied des BA wird mit Herrn Subat Kontakt 
aufnehmen, um im Einzelfall die Ausnahme zu besprechen. 
 
Diese Regelung gilt aufgrund der normabweichenden 
Lichtpunktabstände der Altanlage ausdrücklich nicht für die 
Ortslage Lendershagen.  
 
 
Aufgrund eines Schreibens des Kommunalen Schadensausgleichs als 
Schadensversicherer der Gemeinde Velgast wurde durch den 
Bürgermeister die Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung am 
01.11.2022 von der Tagesordnung genommen und zur Beratung in den 
Bauausschuss verwiesen. 
 

 
 
Die Wertung der Sach- und Rechtslage durch den Leitenden 
Verwaltungsbeamten sieht wie folgt aus: 
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Der Bauausschuss empfiehlt folgende Verfahrensweise: 

Die Empfehlung des BA zur Beschussfassung zur GV am 03.11.2022 
wird in allen Teilen aufrechterhalten, das Schreiben des KSA wird 
zur Kenntnis genommen.  

In Vorbereitung der Beschlussfassung sollen durch das FA 
Ordnungsamt die vorhandenen verkehrlichen Problembereiche 
dokumentiert werden, hier insbesondere Unfallschwerpunkte, 
verkehrliche Zwangspunkte der weiteren Ausleuchtung.  

Mit den entsprechenden Aussagen der Ordnungsbehörde wird die 
vorliegende Beschlussempfehlung zur Beschlussfassung in die GV 
verwiesen.  

Herr Gall verlässt die Sitzung des BA.  

* Ende des öffentlichen Teils der Niederschrift *  
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